
Erklärung gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Enerxy AG erklären, dass den vom 
Bundesministerium der Justiz in der Fassung vom 26. Mai 2010 im amtlichen Teil 
des elektronischen Bundesanzeigers am 2. Juli 2010 bekannt gemachten 
Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex im Geschäftsjahr 2011 nicht entsprochen wurde und auch zukünftig nicht 
entsprochen wird. 
 
Stuttgart, 27. Dezember 2011 
 
Enerxy AG 
 
Für den Vorstand   Für den Aufsichtsrat  
gez. Christian Hoelscher  gez. Matthias Gaebler 


